
Bundesrat Drucksache 187/20 (Beschluss)

03.07.20

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln 
Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 

ISSN 0720-2946

Beschluss
des Bundesrates

Entschließung des Bundesrates betreffend das Aufenthaltsgesetz

Der Bundesrat hat in seiner 992. Sitzung am 3. Juli 2020 die aus der Anlage ersicht-

liche Entschließung gefasst.





Drucksache 187/20 (Beschluss)

Anlage

Entschließung des Bundesrates betreffend das Aufenthaltsgesetz

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, das Aufenthaltsgesetz wie folgt zu än-

dern:

In § 60d ist folgender Absatz 1a einzufügen: 

(1a) Bei Einreise in das Bundesgebiet bis zum 29. Februar 2016 sind auch Zeiten 

einer Aufenthaltsgestattung zur Erfüllung der Voraussetzung nach Absatz 1 Num-

mer  2 heranzuziehen. 

Begründung: 

Der Zeitraum bis zum 29. Februar 2016 erfasst die Zeit bis zum Ende der 
Hochphase des Flüchtlingszugangs, bei deren Bewältigung neben Bund und 
Ländern die Zivilgesellschaft und die Wirtschaft wichtige Beiträge leisten. Zu-
dem werden auch die Personen erfasst, die vor Beginn der Hochphase einge-
reist sind und deren Asylverfahren aufgrund des hohen Flüchtlingszugangs 
nicht in angemessener Zeit abgeschlossen werden konnten. Bei der Integration 
der Menschen, die in dieser Sondersituation eingereist sind oder von ihr betrof-
fen waren, hat insbesondere die Wirtschaft durch Eingliederung in den Ar-
beitsmarkt große Anstrengungen unternommen. Viele der Personen, die in der 
Zeit besonders hoher Zugangszahlen bis zum 29. Februar 2016 eingereist sind 
und sich in Beschäftigungsverhältnissen befinden, weisen Zeiten des gestatte-
ten Aufenthalts auf, verfügen jedoch nicht über ausreichende Zeiten der Dul-
dung, um die Voraussetzung des § 60d Absatz  1 Nummer  2 AufenthG zu er-
füllen. Diese Personen sollen in den Anwendungsbereich der Regelung der Be-
schäftigungsduldung einbezogen werden. 


